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ANFRAGE

des Abgeordneten Pirklhuber, Freundinnen und Freunde

an die Bundesministerin für Gesundheit und Frauen

betreffend Kooperation mit den Bundesländern hinsichtlich des Gentechnik-Registers

Laut Gentechnik-Gesetz hat das BMGF nach Anhörung des zuständigen wissenschaftlichen Ausschusses der Gentechnikkommission durch Verordnung im Einvernehmen mit dem BMLFUW und dem BMBWK nähere Vorschriften über das Gentechnikregister und die darin aufzunehmenden Daten und erforderlichen Meldepflichten, auch im Hinblick auf die gemeinsame Nutzung dieser Daten durch Bundes- und Landesbehörden oder mit der Kontrolle befassten Einrichtungen festzulegen. Das Gentechnikregister ist der Öffentlichkeit im Wege des Internets zugänglich zu machen.

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgende 

ANFRAGE:
1.             In welcher Weise soll die Interaktion mit den Bundesländern hinsichtlich der Errichtung eines Gentechnikregisters - insbesondere im Hinblick auf die gemeinsame Nutzung dieses Registers durch Bundes- oder Landesbehörden oder beauftragte Einrichtungen - funktionieren?

Frage 1:
Derzeit haben zwei Bundesländer (Kärnten und Salzburg) sogenannte „Gentechnikvorsorgegesetze“ in Kraft gesetzt, die – auf Grund der Landwirtschaftskompetenz der Länder – spezifische Vorsorgemaßnahmen zu Koexistenz bzw. zur Aufrechterhaltung einer GVO freien Landwirtschaft vorsehen.
Im Laufe dieses Jahres werden fast alle Bundesländer ähnliche Vorsorgegesetze beschließen.
Zentrale Bestimmung dieser Landesgesetze ist u.a. ein landeseigenes Register, aus denen auch die durch einen GVO-Pflanzenanbau betroffenen Grundstücke zu ersehen sind und das auch öffentlich zugänglich sein soll.
Diese Vorgangsweise entspricht der in einer Arbeitsgruppe zwischen Bund und Ländern akkordierten Vorgangsweise zur Erarbeitung einer österreichischen Koexistenzstrategie.
In der von Bundesseite geplanten Verordnung zum Gentechnikregister sollen – im Interesse der Zweckmäßigkeit - nur wesentliche Daten betreffend die Art und Sorte der gentechnisch veränderten Pflanze und die Standortgemeinde aufgenommen werden. Nähere Angaben sollen im jeweiligen Landesregister eingesehen werden können. Der Verordnungsentwurf wird daher nähere Bestimmungen über die von den Ländern an den Bund zu übermittelnden Daten enthalten.
2.             Wann ist mit einer diesbezüglichen Verordnung zu rechnen?

3.             In welcher Weise sollen welche Daten über die Standorte von allfällig angebauten gentechnisch veränderten Pflanzen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden und welche Informations- und Genehmigungspflichten sind vorgesehen?

Fragen 2 und 3:
Es ist vorgesehen, die Modalitäten dieser Datenübermittlung und Meldepflichten in den nächsten Sitzungen der genannten Arbeitsgruppe, d.h. in Koordination mit den Ländern abzuklären.
Mit dem Vorliegen einer entsprechenden Verordnung ist daher erst nach entsprechender Koordination mit den Bundesländern, jedenfalls aber im Lauf dieses Jahres zu rechnen.
Mit freundlichen Grüßen
Maria Rauch-Kallat
Bundesministerin
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